Sonstige Identifikationsnummer:

-Nachfolgend ,Lieferant® genannt-

Und

Ansprechperson/Einkaufer:

-Nachfolgend ,,Kaufer® genannt-

Uber die Liferung von SLSbeRSHtel6rZeUgnis)S

Anzahl an Lieferungen: ...

Zu einem Preisvon ...l EURO netto je kg

QUAIEEREEE =~ oo Klasse smsseor


Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung ausgeschlossen ist.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Beim Vertragsgegenstand handelt es sich um die Sache die verkauft werden soll. Sofern es notwendig ist, können hier auch die Eigenschaften der Sache erwähnt werden um spätere Probleme wegen Abweichungen zu vermeiden.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Genaue Mengenangabe. Es empfiehlt sich Angabe von Stückanzahl bzw Gewicht. ZB 
1x Palette mit 1000 Stück oder 
1x Big Bag mit 500kg.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Bei mehreren Bestellungen: Mengenangabe zu den einzelne Lieferungen

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Bei Bedarf: Genaue Angabe von Lieferzeitpunkt und Lieferort - ggf Lieferuhrzeit.  Bie mehreren Teillieferungen über längeren Zeitraum, empfiehlt sich Lieferumfang genau zu erfassen.
Bei Einzellieferungen: Angabe von sämtlichen Lieferdaten.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Bei verderblichen Waren wie Obst und Gemüse: Angabe der Qualitätsstandards. Geringfügige Abweichung (1 - 2 % ist zulässig), abhängig von Güteklasse.

Als Anhaltspunkt: UNECE Normen, abrufbar unter 

https://unece.org/trade/wp7/FFV-Standards

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Angabe bei Bedarf: ChargenNo, sonstige Zertifkitatsnummern: BIO etc

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Lieferort = Abnahmeort der Ware. Ggf weitere Angaben: Lieferzeitpunkt angeben,Timeslots, genaue Lieferort wie Tor, Laderampe etc)


1. Der Lieferant verpflichtet sich, bis zum vereinbarten Zeitpunkt/im vereinbarten
Zeitraum die Ware ordnungsgeman zu liefern. Er gewahrleistet zudem, dass seine
Waren eine durchgangige und luckenlose Ruckverfolgbarkeit aufweisen, und kann

entsprechende Dokumente vorlegen.
2. Es gilt cine Giteklassentoleranz von ...% als Abweichung von der vereinbarten
3. Zum vereinbarten Liefertermin nicht abgenommene Ware wird fir eine maximale
4. Ein Aviso muss bis spatestens ___Wochen/Monaten vor dem gewdinschten

Andernfalls muss der Kaufer die im Aviso angefuhrte
Menge vollstandig zahlen.

5. Ein Rdudcktritt ist nur statthaft, sofern mangelfreie Ware nicht binnen einer
angemessenen Frist nachgeliefert werden kann.

6. Im Zusammenhang mit Qualitatsprogrammen gilt als vereinbart, dass der
Qualitatsprogramm:
7. DerKauferverpflichtet sich, binnen 12 Stunden die Ware zu inspizieren, andernfalls

Die Rugefrist beginnt zu laufen ab
dem Zeitpunkt, an dem unter Berucksichtigung der branchenublichen Verhaltnisse
eine Qualitatskontrolle hatte durchgefuhrt werden kénnen.

o

Ein Skontoabzug bzw andere Rabatte sind

nicht vereinbart.

IBAN:



Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Sofern gewollt kann man eine eigene Abweichungsrate von den UNECE Normen festlegen.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Hier ist einzutragen wie lange der Lieferant warten soll/kann bevor er die Ware anderweitig verkauft.

Die Kosten für die Lagerung sind vom Käufer zu bezahlen und können in Rechnung gestellt werden

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Wenn nicht abgenommen, kann die Ware verkauft werden. Wenn es zu wenig Geld ist, muss der Käufer die Differenz begleichen.
Rechtsgrundlage: § 373 UGB

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Wenn vorab nicht die genaue Menge die abgenommen werden soll, feststeht, hat der Käufer aber zeitgerecht dem Lieferanten über die anvisierte Menge in Kenntnis zu setzen.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Es soll vermieden werden, dass der Käufer eine  hohe Menge anvisiert und dann kurzfristig wesentlich weniger abnimmt. Daher kann Höhe der Abweichung bestimmt werden.
Empfehlung: 10-20%

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Erzeugt transparente und vorhersehbare Kosten. 
Alles was darüber hinaus geht soll der Käufer selber tragen, da er auch das Qualitätsprogramm zumeist vorschreibt.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Eine kurze Frist ermöglicht Sicherheit für den Lieferanten, dass dieser weiß, dass die Lieferung in Ordnung ist. Die 12 Stunden können auch verlängert werden.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Diese 30 Tage gelten für verderbliche Waren. Bei unverderblichen Waren kann diese Zahl auf maximal 60 erhöht werden. Mehr als 60 Tage sind nicht möglich und gesetzwidrig.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Sofern der Lieferant nachher darauf kommt, dass seine Ware gefährlich ist bspw durch erhöhte Pestizidrückstände oder verseuchtes Fleisch muss er den Käufer darüber informieren


10. Bei Zahlungsverzug durch den Kéaufer ist der Lieferant berechtigt, Verzugszinsen in
der Hohe geman § 456 UGB zu verlangen. Daruber hinaus fallen in eventu Mahn- und
Inkassospesen an, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung

notwendig sind. Dies umfasst jedenfalls
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15. Der Lieferant und Kaufer verarbeiten zum Zweck der Vertragserfullung die dafur
erforderlichen personenbezogenen Daten.
16.

17.Diese Vereinbarung unterliegt Osterreichischem Recht mit Ausschluss des UN-
Kaufrechts.

18. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung rechtsunwirksam, ungultig oder nichtig
sein, so beruhrt dies nicht die Rechtswirksamkeit der tUbrigen Bestimmungen dieser
Vereinbarung.

<Ort>am 13. Marz 2026

Kaufer Lieferant

Name

Stempel


Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Sofern der Käufer den Kaufpreis nicht fristgerecht zahlt, kann der Lieferant ohne Nachweis zusätzlich eine Mahngebühr von EUR 40.- in Rechnung stellen. 
Sofern die Mahnkosten höher sind, können diese mit entsprechenden Nachweis auch verrechnet werden. 
Die Mahnung sollte schriftliche erfolgen.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Pönale sind Vertragsstrafen 
Diese sind meist zu Ungunsten des Lieferanten und sollen daher vermieden werden.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Sofern die Ernte bspw durch ein Extremwetterereignis zerstört wird oder aufgrund einer Tierseuche die Tiere notgeschlachtet werden müssen, haftet der Lieferant nicht.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Sofern die Probleme auf andere zurückzuführen sind und diese Personen/Unternehmen vom Käufer kommen, soll auch nicht gehaftet werden. Wenn bspw das vorgeschriebene Logistikunternehmen keine freie Rampe zum Ablieferzeitpunkt hat.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Es soll vermeiden werden, dass der Lieferanten nach Vertragsabschluss schlechtere Konditionen aufgezwungen bekommt durch den Käufer

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Bei Bedarf: Damit bei längeren Vertragsdauern der Lieferant keinem Wertverlust ausgesetzt ist, kann der Preis indexiert werden. Dieser Index wird publiziert und ist einfach zu ermitteln. Wenn nun im Vertragszeitraum der VPI 2025 um 4% steigt, steigt auch der Kaufpreis um 4%.

Fairness-Büro
Kommentar zu Text
Hier kann man sich vereinbaren bei welchem Gericht Streitigkeiten ausgetragen werden. Im Zweifel nehmen Sie das Bezirksgericht im Sprengel des Lieferanten.




